
 
 
Nunmehr hat auch der Oberste Gerichtshof den Einspruch der Staatsan-
waltschaft gegen die FREISPRÜCHE im Welser Patrioten-Prozeß zurückge-
wiesen! Der 
 

 
 
ist daher rechtskräftig und ein großer Erfolg im Kampf um die Meinungs- 
und Gesinnungsfreiheit in Österreich. 
 

 
 
Nach fast zweieinhalbjähriger Prozeßdauer, monatelanger Haft von jungen, 
unbescholtenen Kameraden, einer Flut von Lüge und Verleumdungen in den 
gelenkten Medien, nicht zuletzt im Rotfunk ORF, hat es nun auch der Ober-
ste Gerichtshof bestätigt:  
 

Die Angeklagten sind 
 

 
 
DANKE für Euren Mut und Eure aufrechte Haltung. 
DANKE den Anwälten, die nicht nur erstklassig, sondern auch engagiert handelten. 
DANKE den vielen Freunden und Kameraden, die ununterbrochen für ihre angeklagten 
Kameraden eingetreten sind. 
DANKE den Familien der Angeklagten, die in schwerer Zeit voll Vertrauen zu ihnen ge-
standen sind. 
DANKE für jede Hilfe und jede Spende, die es ermöglicht haben, hunderttausende Flug-
blätter unter das Volk zu bringen. Euer Opfer war nicht umsonst. 
 
Wie nicht anders zu erwarten, verlieren die gleichen Medien, denen während 
des Prozesses keine Lüge zu schäbig war, keinen Ton über den endgültigen 
Freispruch. 
Noch am Tag des Urteils des Obersten Gerichtshof berichtete der ORF im 
Internet, das Urteil sei „nicht rechtskräftig“. Und in den Abendnachrichten 
über ein geplantes Denkmal für einen jungen Einbrecher. Ein solches für ei-
nen Drogenhändler gibt es ja in Wien schon. 
Der „KURIER“- um nur ein Beispiel zu nennen, - berichtete am gleichen Tag 
über das Urteil des Obersten Gerichtshof, mit dem die „Abschiebung“ von 
Tschetschenen von Kärnten nach Traiskirchen von Jörg Haider nicht recht-
mäßig war! 
Und einer der Haupttreiber im Patriotenprozeß, der oberösterreichische 
Grün-Abgeordnete Gunther Trübswasser bezeichnete im Internet die Ent-



scheidung des Obersten als „schlichtweg eine Katastrophe“. Ähnlich die 
Äußerungen des Denunziantenstadls DÖW, des Antifa-Netzwerk Eiter und 
so weiter. 
Frage: Sind Leute, die dafür eintreten, junge, unbescholtene, ar-
beitsame Patrioten 10 – 20 Jahre, in Ausnahmefällen auch lebens-
länglich (§ 3a des Verbotsgesetzes, nachdem die jungen Patrioten 
angeklagt waren) und ihren Menschenrechtsverteidiger ins Ge-
fängnis zu schicken – und den FREISPRUCH und seine Bestäti-
gung durch den Obersten für „eine Katastrophe“ halten, nicht ein-
fach krank? 
(Am Rande: Und mit solchen Leuten ist die ÖVP in einer Landesregierung!) 
 

 
 
O Die Medien werden den FREISPRUCH verschweigen. Helfen Sie mit, die-

sen Sieg für Freiheit der Meinung und Gesinnung unter das Volk zu brin-
gen. Durch Gespräche, E-Mails, Weitergabe von Flugschriften usw. Und 
helfen Sie uns bitte mit jeder noch so kleinen Spende: Vermerken Sie auf 
dem Erlagschein bitte RECHTSHILFE und überweisen Sie Ihre Hilfe bitte 
auf das Postscheckkonto Ingrid Kraßnig 75.505.994, im Ausland 
BIC:OPSKATWW, IBAN: AT666000000075505994, oder per Brief in bar an 
unsere Adresse. 

O Unterstützen Sie jede Bestrebung, die unmenschlichen Verbotsgesetze 
abzuschaffen. 

O Wie vorausgesagt: Wenige Tage nach dem Urteil des Obersten bestätigt 
die Frau Justizminister die Absicht, die Geschworenen in ihrer Kompe-
tenz zu beschneiden. Wohl um Freisprüche in politischen Prozessen 
überhaupt unmöglich zu machen. Wehrt Euch dagegen! 

O Glauben Sie den Lügenmedien kein Wort. Wir wollen nicht die „Abschaf-
fung der Demokratie“, sondern ihre Verwirklichung! 
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